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Tarifbereich/ Branche                        Buch- und Zeitschriftenverlage

Tarifvertragsparteien/Ansprechpartner

Arbeitgeberverband der Verlage und Buchhandlungen in Nordrhein-Westfalen e.V., 

Hovener Str. 64. 52249 Eschweiler

Medienverband der freien Presse e.V., Oberländer Ufer 174, 50968 Köln

Medienverband der freien Presse e.V., Markgrafenstr. 15,10969 Berlin

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di e.V., Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, 

Karlstr. 123-127, 40210 Düsseldorf

Deutscher Journalisten-Verband Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.,

Humboldtstr. 9, 40237 Düsseldorf

Fachlicher Geltungsbereich

Die Tarifverträge gelten für Buch- und Zeitschriftenverlage - gleichgültig, ob das Verlagsprodukt in 

Printform oder in anderen Formen erscheint - einschließlich ihrer Hilfs- und Nebenbetriebe.

Laufzeit des Manteltarifvertrages:   in der Fassung ab 01.10.2017 - kündbar zum 31.12.2024

                                                gültig ab 01.01.2010 - kündbar zum 31.12.2013 (Redakteure/Volontäre)

Laufzeit des Lohn- und Gehaltstarifvertrages:     gültig ab 01.04.2023 - kündbar zum 31.12.2024

(einschl. Ausbildungsvergütung)

Laufzeit des Gehaltstarifvertrages für Redakteure/Redakteurinnen/Volontäre/Volontärinnen:

gültig ab 01.09.2022 - kündbar zum 30.09.2024

Anzahl der Lohngruppen:           6

Anzahl der Gehaltsgruppen:       6

                                               2 (Redakteure)

Differenzierung der Lohngruppen nach:          Lebensalter:  nein      /      Beschäftigungsdauer:  nein

Differenzierung der Gehaltsgruppen nach:      Lebensalter:  nein      /      Beschäftigungsdauer:  ja

Höhe der Stundenlöhne für gewerbliche Arbeitnehmer/-innen

                            ab 01.04.2023                      ab 01.07.2024             

Unterste Lohngruppe

Sortier- und Zubringerarbeiten im Lager- und Versandbereich

                              13,09 €                                 13,57 €      

Einstieg nach Ausbildung

Kraftfahrer, die Fahrzeuge der Führerscheinklasse C fahren. Handwerker mit Gesellenbrief, Hausmeister

                              17,35 €                                 17,83 €   

Höchste Lohngruppe

s. Einstieg nach Ausbildung

Höhe der Monatsgehälter für Angestellte

                            ab 01.04.2023                      ab 01.07.2024   

Unterste Gehaltsgruppe

Angestellte mit einfachen Tätigkeiten, für die keine Vorbildung erforderlich ist.

              1.917,00 €  bis 2.428,00 €      1.992,00 €  bis 2.503,00 €  

Einstieg nach Ausbildung

Angestellte mit abgeschlossener kaufmännischer oder fachlich gleichwertiger Berufsausbildung oder 

Berufserfahrung, die Tätigkeiten im Rahmen bestimmter Anweisungen verrichten.

  1. Jahr             2.088,00 €                              2.163,00 €       

  2. Jahr             2.155,00 €                              2.230,00 €        
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  3. Jahr             2.265,00 €                              2.340,00 €     

  4. Jahr             2.426,00 €                              2.501,00 €           

  5. Jahr             2.607,00 €                              2.682,00 €          

Höchste Gehaltsgruppe

Angestellte, die schwierige Tätigkeiten selbständig und verantwortlich ausführen und über vielseitige

Fachkenntnisse auch in angrenzenden Bereichen verfügen, oder Angestellte, welche für einen über-

geordneten Aufgabenbereich Dispositions-, Weisungs- oder Aufsichtsbefugnis haben.

                         4.890,00 €                              5.012,00 €   

Höhe der Monatsgehälter für Redakteure/-innen

                              ab 01.09.2022                   ab 01.04.2023               ab 01.03.2024

Einstieg nach Ausbildung/Unterste Gehaltsgruppe

ab    1. Berufsjahr        3.466,00 €                        3.619,00 €                     3.744,00 €

ab    4. Berufsjahr        3.877,00 €                        4.048,00 €                     4.173,00 €

ab    7. Berufsjahr        4.407,00 €                        4.601,00 €                     4.726,00 €

ab  10. Berufsjahr        4.762,00 €                        4.972,00 €                     5.097,00 €

Höchste Gehaltsgruppe

Redakteure/-innen in besonderer Stellung

                4.349,00 €  bis 5.647,00 €     4.540,00 €  bis 5.895,00 €      4.665,00 €  bis 6.020,00 €

Chefredakteure/Chefredakteurinnen, stellvertretende Chefredakteure/Chefredakteurinnen, Geschäfts-

führende Redakteurinnen/Redakteure, Chefinnen/Chefs vom Dienst, Ressortleiterinnen/Ressortleiter,

Redakteurinnen/Redakteure mit vergleichbaren Funktionen

freie Vereinbarung

Höhe der monatlichen Ausbildungsvergütung

                            ab 01.04.2023                      ab 01.07.2024     

1. Ausbildungsjahr      933,00 €                                971,00 €           

2. Ausbildungsjahr      991,00 €                             1.029,00 €       

3. Ausbildungsjahr   1.060,00 €                             1.098,00 €         

Höhe der monatlichen Ausbildungsvergütung für Redaktionsvolontäre

                             ab 01.09.2022              ab 01.04.2023                  ab 01.03.2024

vor vollendetem 22. Lebensjahr 

1. Ausbildungsjahr      1.588,00 €                  1.658,00 €                        1.758,00 €

2. Ausbildungsjahr      1.852,00 €                  1.933,00 €                        2.033,00 €

nach vollendetem 22. Lebensjahr

1. Ausbildungsjahr      2.023,00 €                  2.112,00 €                        2.212,00 €

2. Ausbildungsjahr      2.287,00 €                  2.388,00 €                        2.488,00 €

Wöchentliche Regelarbeitszeit

36 Stunden

36 Stunden für Redakteure/Redaktionsvolontäre

Urlaubsdauer

30 Arbeitstage

30 Werktage für Redakteure/Redaktionsvolontäre (5 Werktage je Woche)

zusätzliches Urlaubsgeld/Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)

140 % eines tariflichen Monatsverdienstes bzw. einer tariflichen Ausbildungsvergütung am 1. Juli des

jeweiligen Jahres.
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Zusätzliches Urlaubsgeld für Redakteure und Volontäre beträgt 85 % eines Monatsgehaltes (Bruttogehalts-

Höchstbemessungsgrenze 3.681,30 €).

Die Jahressonderzahlung für Redakteure und Volontäre beträgt 95 % einer tariflichen Monatsvergütung.

Vermögenswirksame Leistung

26,59 € Arbeitgeberanteil je Monat (gilt auch für Redakteure/Redaktionsvolontäre)

Für Redakteurinnen/Redakteure sowie Volontärinnen/Volontäre wurden besondere Überleitungs-

vereinbarungen/Besitzstandsklauseln vereinbart. Die Gehalts- und Arbeitsbedingungen dürfen nicht

verschlechtert werden.

www.tarifregister.nrw.de
Hinweis: Diese Übersicht stellt lediglich eine Arbeitshilfe dar. 

Eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit kann nicht übernommen werden.


